
Haushaltsstelle Bezeichnung der Haushaltsstelle

Soll nach 
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B e g r ü n d u n g

€ € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8

Stand: 31.12.2019
Deckungskreis Gebäudeunterhaltung Himmelsbarg 28.800,00 29.037,19 237,19 0,00 237,19 Reparatur Kesselsteuerung Heizung

Deckungskreis Bauhof 23.000,00 24.750,73 1.750,73 0,00 1.750,73 Reparatur Wildkrautbürste,  Gelenkwelle von Gras-

/Laubsauger sowie Radlader

02000.520000 Gerätekauf und -unterhaltung 500,00 530,68 30,68 0,00 30,68 Reparatur Bürostuhl

02000.590000 Förderung der Betriebsgemeinschaft 1.200,00 1.503,19 303,19 0,00 303,19 Weihnachtsfeier für Gemeindebedienstete

02000.661000 Mitgliedsbeiträge 3.600,00 4.307,36 707,36 0,00 707,36 Mitgliedsbeiträge kommunaler Arbeitgeber-erband, 

Schl.-Holst. Gemeindetag u. RAD.SH

33210.700000 Zuschüsse für Vereine 4.100,00 4.550,00 450,00 0,00 450,00 Kostenübernahme Bühnennutzung

36000.510000 Verschönerung des 

Ortsbildes/Denkmalpflege

7.000,00 8.044,92 1.044,92 0,00 1.044,92 Pflege der Parkanlage sowie Bäume für die Aktion 

"Einheitsbuddeln"

46020.510000 Unterhaltungskosten Kinderspielplätze 9.000,00 9.657,98 657,98 0,00 657,98 Lieferung von Spielsand und Mutterboden für 

gemeindliche Spielplätze

56000.510000 Unterhaltung Sportanlagen 53.000,00 53.845,98 845,98 0,00 845,98 neue Laterne an den Tennisplätzen aufgestellt

67500.672000 Straßenreinigung 6.500,00 7.164,26 664,26 0,00 664,26 Reinigung von Straßeneinläufen, Rinnsteinen/ 

Wasserläufen

69100.500000 Unterhaltungskosten Gewässer 3.500,00 4.205,34 705,34 149,73 555,61 Grabenräumarbeiten

7.247,90

Information des Bürgermeisters

für das 2. Halbjahr 2019 gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 5.000,-- € nicht übersteigt. Die 

Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu 

informieren. 

Gemeinde Moorrege


